Anlage 2 – Regelwerke (nicht abschließend)
Im Rahmen der Pilotierung und zur Vorbereitung von Entwicklung und Bau der Munitionsentsorgungsanlage wurde bereits ein breites Spektrum an relevanten Regelwerken ausgemacht und eine Vielzahl von Rechtsfragen zumindest vorläufig geklärt. Im Folgenden eine nicht abschließende Übersicht über Regelwerke und Rechtsfragen.
Räumstelle inkl. Nasslager: 
· Vorprüfung der Umweltverträglichkeit: uA UVPG, BNatSchG, WHG
· Kampfmittel-Räumkonzept: uA SprengG, KampfMV M-V
· Arbeits- und Sicherheitsplan inkl. Rettungskonzept: uA ArbSchG, GefStoffV, BauStellV, SprengG
· Strom- und Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung: uA WaStrG
· Vorankündigung gemäß § 2 BaustellV (in Prüfung)
· Einrichtung der Räumstelle / Baustelle
· Anzeige vor der Aufnahme von Tätigkeiten an der Räumstelle gemäß § 14 SprengG
· Verlagerung von Munitionsaltlasten an der Räumstelle (Beachtung des Wasserrechts notwendig)
· Temporäre Verlagerung der Munitionsaltlasten über Wasser (z.B. zum Sichten/Sortieren) und Wiedereinbringung unter Wasser
· Einrichtung / Überwachung von Nasslagern / Unterwasserbereitstellungsflächen
· Lagergenehmigung für das Nasslager, insbesondere Betrieb des Nasslagers oder auch Betreiberin des Nasslagers
· Anzeige nach § 14 und Prüfung der Erfordernis einer Lagergenehmigung nach § 17 SprengG
Munitionstransport
· Munitionstransportweg See (Schnittstelle Räumstelle/Seetransport zum Bundes- oder Landeshafen): 
· Notwendigkeit einer Ausnahmegenehmigung nach GGV See für den Seetransport der Kampfmittel, auch da keine Allgemeinverfügung zum Transport auf See vorhanden ist, wie sie analog an Land existiert (erstellt durch BAM, im Auftrag von BMV),
· Munitionstransportweg See (Schnittstelle Nasslager/Seetransport: zum Bundes- oder Landeshafen): 
· Nasslager ist keine klassische Räumstelle (Gefahrenabwehr von Einzelmunition), sondern Ausgangspunkt des Transports bei planmäßiger Räumung von Altmunition.
· Notalltransport – Ausnahmegenehmigung GefahrgutVO See
Gefahrenabwehr in den Häfen
· In den bundeseigenen Häfen ist ein gewerblicher Umschlag von Gütern nur in Ausnahmefällen zulässig, in Rahmen des Notfalltransports jedoch regelmäßig praktiziert
· Bedeutung des Ankunftshafens (landes- oder bundeseigener Hafen) und der Flagge des Transportschiffes für die zuständige(n) Genehmigungsbehörde(n).
· Bei deutscher Flagge: Notwendigkeit der Zulassung des Schiffes für den Gefahrguttransport und die Gefahrstoffmenge 
· Munitionstransportweg See – Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung
· Munitionsumschlag im Bundeshafen
· Munitionsumschlag im Landeshafen
· Munitionstransportweg Land (vom Hafen zur GEKA): Straßentransport gem. Allgemeinverfügung Kampfmittel

Kampfmittelräumung 
Sicherheit auf See
· Strom- /schifffahrtspolizeiliche Genehmigungen
· Flaggenstaatliche Zeugnisse
· Klassifikation


